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Kapitel 1

Einleitung

A. Zur Aktualität und Bedeutung der Thematik

„Wir müssen lernen, mit Fake News als Teil der hybriden Kriegs-
führung umzugehen.“1

Angela Merkel im Februar 2019

Nicht Erdölquellen, Immobilien, Produktionsmittel oder Gold, sondern Infor-
mationen seien, so Schünemann, das wertvollste Gut in der höchstentwickelten
kapitalistischen Gesellschaft, die – deshalb gemeinhin auch als Informationsge-
sellschaft bezeichnet – hierzulande vor geraumer Zeit die Industriegesellschaft
ablöste.2 Diese Einschätzung mag auf den ersten Blick überraschen. Ist doch
infolge der unaufhaltsam fortschreitenden Digitalisierung, die mittlerweile jedem
Einzelnen, insbesondere über die Sozialen Medien, ein kostengünstiges Angebot
zur unzensierten und dennoch breitenwirksamen Publikation selbsterstellter In-
halte beliebiger Couleur bietet, offenkundig eher eine „überbordende Informa-
tionsfülle“,3 ja ein regelrechter Informationsüberschuss zu beobachten. Ebenjene
für das menschliche Individuum in ihrer „Gänze nicht (mehr) zu erfassende
Masse an Informationen“,4 die über das Internet theoretisch jedermann zur Ver-
fügung steht, ist vor allem ein Resultat der gewandelten Funktion des einzelnen
Bürgers. So ist es dem Bürger im digitalisierten Informationszeitalter dank der
Sozialen Medien regelmäßig problemlos möglich, seine bis dato doch vorwie-
gend passive Rolle des bloßen „Meinungskonsumenten“ zu verlassen, der die In-
halte der linearen Leitmedien – Fernsehen, Hörfunk und Presse – ausschließlich
rezipiert, und sich stattdessen aktiv als „Meinungsmacher“ am öffentlichen Dis-
kurs zu beteiligen,5 ohne dabei noch von der redaktionellen Kontrolle eines Jour-
nalisten abhängig zu sein.6 Allerdings dient diese unter demokratietheoretischen

1 Zitiert nach ZEIT ONLINE v. 8.2.2019, „Merkel warnt vor Fake-News als Teil der
hybriden Kriegsführung“, abrufbar unter https:/ /www.zeit.de/politik/deutschland/2019-
02/bnd-nachrichtendienst-zentrale-umzug-praesident-bruno-kahl (besucht am 5.10.2020).

2 Schünemann, GA 2019, 620.
3 So Paal/Hennemann, JZ 2017, 641 (643); Paal/Hennemann, ZRP 2017, 76;

Heidtke, Meinungsbildung und Medienintermediäre, S. 84.
4 So Paal/Hennemann, JZ 2017, 641 (643).
5 So das Begriffspaar bei Drexl, ZUM 2017, 529.
6 Hoven, ZStW 129 (2017), 718.



Gesichtspunkten grundsätzlich begrüßenswerte Entwicklung7 gleichermaßen als
Einfallstor für irreführende, verzerrende und/oder schlichtweg falsche Infor-
mationen, die ihrerseits von den verschiedensten Interessen und Motiven ihrer
Urheber getragen werden.8

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Verarbeitung, insbesondere die Struk-
turierung und Filterung, der gigantischen Nachrichtenfülle nicht nur unter quanti-
tativen Aspekten – das Stichwort lautet hier: Auffindbarkeit – überragende Be-
deutung genießt,9 sondern in gleichem Maße auch eine qualitative Selektion
zutreffender, d.h. wahrheitsgemäßer bzw. authentischer, Informationen erforder-
lich ist. Erst die in quantitativer und qualitativer Hinsicht „gesiebte“ und daher
„kostbare“ Information ist augenscheinlich gemeint, wenn Schünemann der In-
formation in der heutigen „turbokapitalistischen“ Gesellschaft den ökonomischen
Höchstwert zuschreibt. Dazu passt auch, dass er diese These unter anderem an-
hand des exorbitanten Marktwerts der Online-Suchmaschine Google10 exemplifi-
ziert.11 Doch Schünemann geht noch weiter: Er erhebt – und das markiert gleich-
zeitig die Richtschnur der vorliegenden Abhandlung – die (auffindbare und zu-
treffende) Information außerdem zum „höchste(n) Gut der Demokratie“.12 Das
schlage sich in einem individuellen und kollektiven „Rechtsgut der Informations-
wahrheit“ nieder.13

Während die Problematik, wie dem Status der Information als wertvollstes
Wirtschaftsgut – nicht zuletzt aufgrund des riesigen ökonomischen Potentials hat
sich diesbezüglich mittlerweile der Terminus der „Big Data“ etabliert – juristisch
Rechnung zu tragen ist, vorwiegend in den Aufgabenbereich des Kartell- und des
Datenschutzrechts fällt,14 hat sich eine Arbeit wie die vorliegende, die sich auf
die Suche nach dem richtigen (straf-)rechtlichen Umgang mit dem Phänomen
Fake News begibt, maßgeblich mit der Bedeutung zutreffender Information als
dem höchsten Gut der Demokratie zu beschäftigen. Denn wenn – typischerweise
begleitet von einem großen medialen Echo – über das facettenreiche Thema der
Fake News berichtet und diskutiert wird, lassen sich die singulären aufsehen-
erregenden Einzelfälle stets auf ein übergreifendes gemeinsames Kernproblem
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7 Vgl. etwa Hoven, ZStW 129 (2017), 718; Schünemann, GA 2019, 620 (623).
8 Hoven, ZStW 129 (2017), 718.
9 Vgl. etwa Paal/Hennemann, JZ 2017, 641 (643); Paal/Hennemann, ZRP 2017, 76;

Paal, MMR 2018, 567 f.; Paal/Heidtke, ZUM 2020, 230 (231).
10 Abrufbar unter https://www.google.com/ (besucht am 5.10.2020).
11 Schünemann, GA 2019, 620.
12 So Schünemann, GA 2019, 620.
13 So Schünemann, GA 2019, 620 (627).
14 Dazu überblicksartig statt vieler Paal/Hennemann, NJW 2017, 1697; vgl. rechts-

gebietsübergreifend zudem Hoffmann-Riem (Hrsg.), Big Data – Regulative Herausfor-
derungen.



reduzieren – das Fehlen der, in Schünemanns Worten, Informationswahrheit in
einem bestimmten Kommunikationsverhältnis.

So ging es etwa um ebendiese mangelnde Informationswahrheit, als im Vorfeld
der Europawahl im Mai 2019 (hochgerechnet) 71 Prozent der Deutschen die Ge-
fahr einer (mit-)entscheidenden Beeinflussung des Wahlergebnisses durch Fake
News als „sehr hoch“ (21 Prozent) oder „eher hoch“ (50 Prozent) bewerteten.15

Doch die Berichte über Fake News beschränken sich nicht allein auf politische
Kampagnen, die von Wahlkampfinteressen getragen werden. Beispielsweise
war es eine zunehmende Abkehr von der Informationswahrheit in der zwischen-
menschlichen (Online-)Kommunikation der Bürger untereinander, die den nieder-
sächsischen Innenminister Boris Pistorius im März 2020 konstatieren ließ, Fake
News in Zeiten der durch das Corona-Virus16 ausgelösten Pandemie seien
„brandgefährlich“: „Sie können Panik, Hamsterkäufe und Konflikte auslösen und
sind daher auf das Schärfste zu verurteilen. Daher müssen wir mit Bußgeldern
oder sogar Strafandrohungen abschrecken.“17 Und als sich der damals noch de-
signierte US-amerikanische Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz
im Januar 2017 mit den Worten „You are fake news!“ weigerte, dem CNN-Jour-
nalisten Jim Acosta eine kritische Frage zu beantworten,18 unterstellte er damit
einem renommierten Fernsehsender mangelnde Informationswahrheit in dessen
Berichterstattung. Der Vorwurf fehlender Informationswahrheit fungierte in die-
sem Zusammenhang also als eine Form von delegitimierender Medienkritik.19

Wird aber die Gesellschaft ständig mit Meldungen aus Politik, Wirtschaft, Me-
dienlandschaft und zuletzt – anlässlich der Corona-Krise – sogar aus der Wissen-
schaft konfrontiert, in denen sich Repräsentanten dieser Bereiche gegenseitig die
Verbreitung unwahrer tendenziöser Informationen unterstellen, führt das in sozio-
logischer Hinsicht zum Phänomen sog. Postfaktizität. Gewissermaßen resignie-
rend in Anbetracht der Komplexität heutiger politischer Prozesse, wirtschaftli-
cher Zusammenhänge oder wissenschaftlicher Erkenntnisse wenden sich immer
größer werdende Teile der Gesellschaft von Fakten, Beweisen und jedweden Ra-
tionalitätsstandards ab und lassen sich in ihrem Verhalten stattdessen ausschließ-
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15 PricewaterhouseCoopers GmbH, „,Fake News‘ – Ergebnisse einer Bevölkerungs-
befragung“, S. 8, abrufbar unter https://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-tele
kommunikation/pwc-bevoelkerungsbefragung-fake-news.pdf (besucht am 5.10.2020).

16 SARS-CoV-2 – Abkürzung für: Severe Acute Respiratory Syndrome (Schweres
Akutes Respiratorisches Syndrom).

17 Zitiert nach Spiegel v. 17.3.2020, „SPD-Innenminister Pistorius fordert Strafen
gegen Fake News“, abrufbar unter https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona
virus-boris-pistorius-fordert-strafen-gegen-fake-news-a-ed5050b5-c194-4890-a4c3-c713
290134f3 (besucht am 5.10.2020).

18 Vgl. Appel/Doser, in: Appel (Hrsg.), Die Psychologie des Postfaktischen, S. 9;
Zywietz, in: Sachs-Hombach/Zywietz (Hrsg.), Fake News, Hashtags & Social Bots,
S. 97, 98; Holznagel, MMR 2018, 18.

19 Holznagel, MMR 2018, 18; Zimmermann/Kohring, M&K 2018, 526 (527).


